
Dabei wird nicht immer genügend beachtet, daß die 
Grenzen, in denen das Gericht zum zweiten Mal tätig 
werden kann, nicht immer die gleichen sind wie im 
Falle der ersten Entscheidung, sondern erheblich enger 
gezogen sein können. Nur in Fällen, in denen das 
angefochtene Urteil in vollem Umfang, also einschließ
lich aller tatsächlichen Feststellungen, aufgehoben 
worden ist, hat das Gericht vollständig neu zu ver
handeln, d. h. alle erforderlichen Beweise neu zu 
erheben, den Sachverhalt im Urteil neu festzustellen, 
eine erneute rechtliche Beurteilung zu geben und eine 
neue Strafe festzusetzen. Eine derartig vollständige 
Aufhebung kommt insbesondere bei völlig mangelhafter 
Aufklärung oder bei Vorliegen schwerer Verfahrens
mängel im ersten Verfahren in Betracht. Auch in 
diesen Fällen ist aber das Gericht, an das zurück
verwiesen worden ist, an den seinerzeit erlassenen 
Eröffnungsbeschluß in tatsächlicher Hinsicht gebunden, 
es sei denn, daß dieser im Kassationsverfahren eben
falls aufgehoben worden ist').

Ungeachtet der Tatsache, daß in den oben erwähnten 
Strafsachen völlig von neuem verhandelt werden muß, 
handelt es sich aber nicht um ein neues Strafverfahren. 
Die Grundlage des gesamten Strafverfahrens, das 
Ermittlungsverfahren, bleibt die gleiche, und zwar 
auch dann, wenn die Sache zu weiteren Ermittlungen 
gemäß § 174 StPO an den Staatsanwalt zurückgegeben 
werden muß, da es sich hierbei nur um Ergänzungen 
handeln kann.

Aus der Tatsache, daß es sich um kein neues Straf
verfahren handelt, folgt, daß im neuen Urteil die bisherige 
Prozeßgeschichte in ihren Hauptabschnitten — minde
stens also alle in dieser Sache ergangenen Urteile und 
ihre Ergebnisse — wiedergegeben werden müssen. Für 
die Wiedergabe der Prozeßgeschichte gilt entsprechend, 
was in einem früheren Aufsatz über das Urteil zweiter 
Instanz ausgeführt worden ist* 2). In einer Reihe von 
Urteilen verschiedener Kreis- und Bezirksgerichte, die 
nach Zurückverweisung der Sache ergangen sind, fehlt 
die Prozeßgeschichte völlig, und zwar nicht nur in den 
Fällen, in denen das erste Urteil vollständig auf
gehoben, sondern auch in denjenigen, in denen wesent
liche Bestandteile des ersten Urteils aufrechlerhal'en 
wurden. Da die Aufhebung des Urteils und die Zurück
verweisung der Sache fast immer auf Fehlem des 
Gerichts beruht, an das die Sache zurückverwiesen 
worden ist, kann das Weglassen der Prozeßgeschichte, 
die naturgemäß den Hinweis auf die vom übergeord
neten Gericht geübte Kritik zum Ausdruck bringen 
müßte, als Anzeichen mangelnder Bereitschaft zur 
Selbstkritik aufgefaßt werden. Eine weitere, noch 
bedenklichere Folge einer derartigen Urteilsabfassung 
liegt darin, daß nunmehr der Angeklagte zwei Urteile 
über dieselbe Sache — zwar verschiedenen Datums, 
aber vom gleichen Gericht — in Händen hat, die sich 
möglicherweise in verschiedenen Punkten wider
sprechen, ohne daß erkennbar wird, aus welchem 
Grunde es zu diesen voneinander abweichenden Ent
scheidungen gekommen ist.

Nicht in allen Fällen der Zurückverweisung der 
Sache wird das angefochtene Urteil vom RechtsrmUel- 
bzw. Kassationsgericht in vollem Umfange aufgehoben. 
Sowohl das Rechtsmittel als auch der Kassations
antrag können nach den gesetzlichen Vorschriften 
(§ 283 Abs. 2, § 305 Abs. 1 StPO) auf bestimmte 
Beschwerdepunkte, auf die Schuldfeststellung und die 
Strafzumessung oder auf die Strafzumessung 
allein — ;m Kassationsverfahren auch auf ausschließ
lich in der Begründung liegende Fehler — beschränkt 
werden. In diesen Fällen sind schon dem die 
angefochtene Entscheidung nachprüfenden Gericht 
Grenzen für die Aufhebung gezogen. Insoweit die 
Rechtsmittel oder der Kassationsantrag in gesetzlich 
zulässiger Weise beschränkt sind, bleibt die Rechts
kraftwirkung der angefochtenen Entscheidung 
bestehen, d. h. bereits das nachprüfende Gericht wird

') Ein Beispiel hierfür findet sich in OGSt Bd. n S. 172 ff.
2) vgl. Fragen des Strafprozeßrechts der Deutschen De

mokratischen Republik, Berlin 1954, S. 79 ff., oder Löwenthal, 
„Inhalt und Aufbau der Gründe des Strafurteils zweiter -In
stanz", in NJ 1953 S. 698 ff.

bei der Überprüfung, je nach dem Umfang der Be
schränkung, von den bereits durch das Untergericht 
festgestellten Tatsachen bzw. auch von den recht- 
licner Beurteilung durch dieses Gericht auszugehen 
haben. In allen diesen Fällen muß das nachprüfende 
Gericht bei einer teilweisen Aufhebung des angefoch
tenen Urteils feststellen, welche Teile des angefoch
tenen Urteils rechtskräftig geblieben sind. Hieran ist 
naturgemäß auch das Gericht gebunden, an das zurück
verwiesen wird.

Die Strafprozeßordnung schreibt — wie dargetan — 
vor, welche Grenzen das nachprüfende Gericht bei 
der Aufhebung des Urteils nicht überschreiten darf, 
sie zwingt aber dieses Gericht keineswegs dazu, im 
Falle des Erfolges des Rechtsmittels oder des Kassa
tionsantrags die angefochtene Entscheidung im bean
tragten Umfang aufzuheben. Die nachgeprüften Ent
scheidungen werden vielmehr immer nur insoweit auf
gehoben, als der gegen sie gerichtete Angriff nach der 
Überzeugung des nachprüfenden Gerichts begründet ist. 
Hieraus ergibt sich, daß weit über die Zahl der Fälle 
der Rechtsmittel- bzw. Kassationsantragsbeschränkung 
hinaus die angefochtenen Entscheidungen nur teil
weise aufgehoben werden. Nur insoweit erfolgt dann 
auch die Zurückverweisung. Der vom nachprüfenden 
Gericht nicht aufgehobene Teil der angefochtenen Ent
scheidung behält in diesen Fällen ebenso seine Rechts
kraftwirkung, wie in den Fällen der Beschränkung des 
Rechtsmittels bzw. Kassationsantrags. Pflicht des 
Rechtsmittel- bzw. Kassationsgericbts ist es daher, 
unmißverständlich auszudrücken, inwieweit es das von 
ihm überprüfte Urteil aufhebt, damit das Gericht, an 
das die Sache zurückverwiesen wird, genau zu 
erkennen in der Lage ist, in welchen Grenzen es tätig 
werden kann. Um für das nachfolgende Verfahren 
jeden Zweifel auszuschließen, empfiehlt es sich für 
das Rechtsmittel- bzw. Kassationsgericht, in jedem 
Falle, in dem die im angefochtenen Urteil enthaltenen 
tatsächlichen Feststellungen vollständig aufrecht
erhalten werden, darauf hinzuweisen, daß die künftige 
Hauptverhandlung ohne erneute Beweisaufnahme 
durchzuführen sein wird.

In jedem Falle, in dem das Gericht, an das die 
Sache zur erneuten Verhandlung zurückverwiesen 
worden ist, die ihm durch die Nichtaufhebung des 
angefochtenen Urteils gesteckten Begrenzungen über
schreitet, begeht es einen schweren Fehler, weil es 
insoweit die Rechtskraftwirkung eines vorangegan
genen Urteils verletzt.

Die Lage kann noch dadurch kompliziert werden, 
daß das übergeordnete Gericht die tatsächlichen Fest
stellungen des angefochtenen Urteils n'cht aufhebt, 
jedoch ihre Ergänzung — z. B. hinsichtlich der subjek
tiven Seite des Verbrechens — anordnet; dann bleibt 
der äußere Geschehensablauf der abzuurteilenden 
Handlung zwar rechtskräftig festgestellt, die neuen 
Feststellungen zur inneren Tatseite können aber 
gleichwohl zu einer anderen Strafe, möglicherweise 
auch zur Freisprechung, führen.

Bei teilweiser Aufhebung der tatsächlichen Fest
stellungen ergeben sich häufig Schwierigkeiten für die 
erneute Verhandlung, die auf unklaren H'nweisen des 
aufhebenden Gerichts beruhen. So hatte z. B. ein 
Bezirksgericht in einem Verfahren wegen fahrlässiger 
Körperverletzung die tatsächlichen Feststellungen des 
Kreisgerichts wegen ungenügender Sachaufklärung 
aufgehoben und als Grund hierfür angegeben, das 
Kreisgericht habe sich nicht mit der Frage des Mit
verschuldens des Verletzten auseinandergesetzt. Hieran 
hatte es dann den in diesem Zusammenhang mißver
ständlichen Satz angefügt; „Das Verhalten des Ange
klagten ist in sachlicher und rechtlicher Hinsicht vom 
Kreisgericht zutreffend gewürdigt worden“. Das K*-e:s- 
gericht hat aus dieser Formulierung den Schluß 
gezogen, es dürfe sich im nachfolgenden Verfahren 
nicht mehr mit dem .Verhalten des Angeklagten 
befassen und hat ihn auch nicht mehr zur Sache ver
nommen, obwohl gerade der Hinweis des Bezirks
gerichts auf ein etwaiges Mitverschulden des Ver
letzten es erforderlich machte, das Verhalten des An-
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